
Landtag von Baden-Württemberg

16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 2645

18. 09. 2017

1Eingegangen: 18. 09. 2017 / Ausgegeben: 14. 11. 2017

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. An welchen Unternehmen hat das Land Anteile in welcher Höhe? 

2. Wie begründet sie, dass sich das Land weiterhin an diesen Unternehmen betei-
ligt (bitte für jedes Unternehmen einzeln begründen)?

3. Welche Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer und weiteres Führungsper-
sonal in diesen Unternehmen haben vorher politische Ämter ab Kreisebene auf-
wärts bekleidet?

4. Welche Beteiligungen und Privatisierungen sind ihrerseits geplant? 

11. 09. 2017

Wolle AfD

Kleine Anfrage

der Abg. Carola Wolle AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen

Landeseigene Unternehmen
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A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2017 Nr. 5-3200/91 beantwortet das Ministerium
für Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

1. An welchen Unternehmen hat das Land Anteile in welcher Höhe?

Zu 1.:

Die Unternehmen, an denen das Land unmittelbar beteiligt ist, sind in der Anlage
aufgelistet. Die Unternehmen, deren Anteile von der Beteiligungsgesellschaft des
Landes Baden-Württemberg und der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH gehal-
ten werden, werden als unmittelbare Beteiligungen behandelt.

Die Unternehmen mit Landesbeteiligung können auch dem Beteiligungsbericht
des Landes entnommen werden. Der Beteiligungsbericht wird jährlich veröffent-
licht und kann auf der Internetseite des Ministeriums für Finanzen eingesehen und
heruntergeladen werden. 

2. Wie begründet sie, dass sich das Land weiterhin an diesen Unternehmen betei-
ligt (bitte für jedes Unternehmen einzeln begründen)?

Zu 2.:

Die Landesregierung prüft in regelmäßigen Abständen, ob eine Fortsetzung der
Beteiligung an den verschiedenen Unternehmen sachgerecht und im Interesse des
Landes ist. In der Anlage wird begründet, warum sich das Land weiterhin an den
Unternehmen beteiligt.

3. Welche Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer und weiteres Führungsper-
sonal in diesen Unternehmen haben vorher politische Ämter ab Kreisebene
aufwärts bekleidet?

Zu 3.:

Das parlamentarische Fragerecht bezieht sich auf die der Landesregierung oblie-
genden Aufgaben und deren Tätigkeit. Es dient vor allem der Kontrolle der Lan-
desregierung. Schranken ergeben sich insbesondere bei entgegenstehenden Rechts -
positionen, vor allem entgegenstehender Grundrechte Dritter.

Nach dem Wortlaut zielt die Frage auf eine umfassende Information über die poli-
tischen Ämter ab Kreisebene, die sämtliche Vorstände, Geschäftsführer/-innen,
Aufsichtsräte/-innen und sonstiges Führungspersonal der landesbeteiligten Unter-
nehmen vorher innegehabt haben. Eine zeitliche Eingrenzung wird nicht vorge-
nommen, sodass nach dem Wortlaut auch nach politischen Ämtern gefragt wird,
die gegebenenfalls weit zurückliegen können. 

Die Landesregierung erhebt diese Daten nicht. Die Erhebung sowie die Weiter -
leitung der persönlichen Informationen würden in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung eingreifen und wären deshalb auch nach Abwägung mit der
Bedeutung der parlamentarischen Informations- und Kontrollrechte nicht zu
rechtfertigen. 

Im Folgenden werden Hinweise auf die Besetzungspraxis von Mandaten in Über-
wachungsorganen, von Vorstands- und Geschäftsführerpositionen sowie von sons -
tigen Führungspositionen in landesbeteiligten Unternehmen gegeben.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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a) Überwachungsorgane

Zu Mitgliedern der Überwachungsorgane politisch bedeutsamer Unternehmen
werden grundsätzlich Minister/-innen, Staatssekretäre/-innen und Ministerialdi-
rektoren/-innen der fachlich berührten Ressorts sowie Abgeordnete bestellt. Für
die Bestellung zum Mitglied eines Überwachungsorgans war somit das politische
Amt im Zeitpunkt der Bestellung maßgeblich. Diese politischen Ämter in der ak-
tuellen Legislaturperiode sind bekannt.

Bei den übrigen landesbeteiligten Unternehmen werden überwiegend die fachlich
zuständigen Beamten/-innen bzw. Angestellten der Ministerien zu Mitgliedern
der Überwachungsorgane bestellt. In verschiedenen landesbeteiligten Unterneh-
men sind auch Externe aufgrund ihres Fachwissens in den Überwachungsorganen
vertreten.

b) Geschäftsführer/-innen und Vorstände

Geschäftsführer- und Vorstandspositionen werden aufgrund fachlicher Kriterien
besetzt. 

c) Weiteres Führungspersonal

Die sonstigen Führungspositionen werden ebenfalls aufgrund fachlicher Kriterien
besetzt. Die Besetzung von Führungspositionen in landesbeteiligten Unternehmen
ist Teil des operativen Geschäfts der Geschäftsführung bzw. des Vorstands. Bei
außertariflich Beschäftigten bedarf der Anstellungsvertrag regelmäßig der Zu-
stimmung durch den Aufsichtsrat. Gleiches gilt für die Bestellung von Prokuris -
ten und Prokuristinnen sowie deren Anstellungsbedingungen. 

4. Welche Beteiligungen und Privatisierungen sind ihrerseits geplant?

Zu 4.:

Privatisierungen sind derzeit nicht geplant.

Es ist geplant, dass sich das Land an der neu zu gründenden Baden-Württemberg-
Tarif GmbH beteiligen wird.

In Vertretung

Dr. Splett

Staatssekretärin
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